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zwischen Freihaltebedürfnis und Schutzinteresse zukommt. Diese – im Rahmen der 
urheberrechtlichen Interessenabwägung zu berücksichtigende – Ausgleichsfunktion 
wird durch zu lange Schutzfristen maßgeblich zu Lasten der kollektiven und indivi-
duellen Drittinteressen beeinflusst. Unter der nahe liegenden Annahme, dass die Ur-
heberrechte im Zweifel jedenfalls so lange ausgeübt werden, bis jeglicher Nutz- und 
damit Vermögenswert des Werkes erloschen ist, können sich überlange Schutzfris-
ten in Richtung eines quasi ewigen Urheberrechts auswirken. Auch die nachweisli-
che Unmöglichkeit, sog. „verwaiste Werke“ zu nutzen, die zwar noch geschützt 
sind, die aber nicht mehr ausgewertet werden und deren Urheber bzw. Rechtsinhaber 
nicht mehr auffindbar sind, widerlegt die Auffassung, eine zu lang bemessene 
Schutzdauer sei praktisch irrelevant. Ein kursorischer Blick auf die Wettbewerbs-
theorien zeigt zudem, dass zwischen Urheberrecht und der Funktionsfähigkeit des 
Wettbewerbs Zusammenhänge bestehen. Durch die überlange Bemessung der 
Schutzfristen kann hiernach auch die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs beein-
trächtigt werden.  

Zusammenfassend beurteilt zeigt sich, dass sich im Urheberrecht ein „heteroge-
ner“ Funktionswandel vollzogen hat. Während einerseits an tradierten Grundüber-
zeugungen strikt festgehalten wird, wird andererseits versucht, das Urheberrecht als 
„Universalschutzrecht“ für viele unvergleichbare Arten geistiger Leistungen frucht-
bar zu machen. Dies hat zu systematischen Brüchen, zu Interessenungleichgewich-
ten und Dysfunktionalitäten geführt. Soll das Urheberrecht zukünftig tatsächlich als 
„Magna Charta der Informationsgesellschaft“1955 fungieren, sollten Überlegungen zu 
– auch elementaren – Veränderungen angestellt werden.  

Zu Teil 4: Regelungsalternativen zum geltenden Modell des deutschen Urheber-
rechts: Konturen eines „funktionsorientierten Dualismus“ basierend auf der 
Zweiteilung von funktionalem Werkschutz und persönlichkeitsbezogenem Urhe-
berschutz 

In Teil 4 wurden Überlegungen angestellt, wie man den Defiziten des Urheberrechts 
durch konzeptionelle Anpassungen begegnen könnte. Hiermit soll der Versuch un-
ternommen werden, einige Aspekte alternativer Schutzmechanismen zu skizzieren. 
Hieraus mögen sich Denkanstöße für weitere Diskussionen ergeben. 

Erklärtes Ziel der hier angedachten alternativen Ansätze ist es, bei der Gewähr 
des Urheberrechts mehr auf die Umstände, v. a. die Interessenlage, des Einzelfalls 
eingehen zu können. Um sich einem in diese Richtung differenzierenden Rechts-
schutz nähern zu können, wäre es nach der hier vertretenen Ansicht erforderlich, von 

 

1955 So Wandtke, GRUR 2002, S. 1 (2) und Hoeren, MMR 2000, S. 3 (3). 
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dem pauschalierenden Regelungskonzept des geltenden Urheberrechtsgesetzes ab-
zuweichen. Wie ein differenzierendes Schutzrecht ausgestaltet werden kann, ist stets 
im Lichte zweier wichtiger Regelungsinteressen zu beleuchten. Auf der einen Seite 
besteht ein Bedürfnis, die Besonderheiten des jeweiligen Falles möglichst eingehend 
berücksichtigen zu können. Einem aus dieser Sicht vorzugswürdigen, individuali-
sierten Rechtsschutz steht jedoch das nicht minder bedeutsame Interesse an Rechts-
sicherheit entgegen. Denn jedes Mittel, mit dem ein höheres Maß an Differenzierung 
bei der Rechtsgewähr erreicht wird, geht zu Lasten der Transparenz des Rechts und 
beeinträchtigt damit wiederum sowohl individuelle als auch allgemeine Interessen, 
etwa an der Verkehrssicherheit bei der Nutzung von Werken. Dieses Spannungsfeld 
gilt es möglichst optimal aufzulösen, was eine äußerst schwierige Gratwanderung 
bedeutet. Der hier skizzierte Ansatz soll dem Rechnung tragen, ohne dabei ein ab-
schließend durchstrukturiertes und im Detail ausgearbeitetes Regelungskonzept dar-
stellen zu können.  

Auf rechtstheoretischer Ebene basiert der Ansatz zunächst auf einer Abkehr von 
der rein individualrechtlich angelegten Begründung des geltenden Urheberrechts. 
Eine denkbare Möglichkeit, die Schutzrichtung und -rechtfertigung des Urheber-
rechts zu pluralisieren, läge darin, den Schutzzweck des Urheberrechts zu erweitern. 
Um gezielt Anreize für die Erbringung von geistigen Leistungen zu schaffen, läge 
zunächst nahe, sich bei der Gewähr des Urheberrechts an einem Leistungsprinzip zu 
orientieren. Auf diesem Weg würde anerkannt, dass das moderne Werkschaffen 
nicht allein von kreativen (schöpferischen) Leistungen abhängt, sondern zudem ei-
ner Reihe anderer Beiträge. Dies würde ermöglichen, auch „nichtkreative“, dennoch 
für die Werkschöpfung wesentliche Leistungen bei der Ausgestaltung und Zuord-
nung des Schutzrechtes zu berücksichtigen und so die durch das Recht geschaffenen 
Anreize gezielt zu vermitteln. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt einer geänderten Urheberrechtsphilosophie läge 
darin, auch die Sicherung von Nutzungsinteressen in den Schutzauftrag des Urhe-
berrechts zu integrieren. Eine Abkehr von der rein individualrechtlichen Schutzaus-
richtung würde etwa ermöglichen, ohne dogmatische Brüche eine grundsätzliche 
Gleichstellung von Rechtsinhaber- und Nutzerinteressen (etwa das Freihaltebedürf-
nis und die Informationszugangsfreiheit) herbeizuführen. Nur ein Umdenken in die-
se Richtung würde nach der hier vertretenen Ansicht gewährleisten, dass der Trend 
zu einer Verschiebung der urheberrechtlichen Balance aufgehalten werden könnte. 
Denn solange der Schutz des Rechtsinhabers mehr oder weniger ausschließlich auf 
die Partikularinteressen v. a. der Verwertungsindustrie ausgerichtet ist, können ent-
gegenstehende Interessen naturgemäß weder gleichberechtigt noch angemessen be-
rücksichtigt werden. Der Umstand, dass das Gesetz – entgegen dieser Tatsache – 
„offiziell“ ganz wesentlich auf den Schutz des Urhebers ausgerichtet ist, verstellt 
dabei gezielt den Blick auf die eigentlichen Intentionen und führt zu mangelnder 
„Systemehrlichkeit“. 

Die Idee für ein auf diesen Gedanken basierendes Urheberrechtskonzept setzt bei 
einer systematischen Unterscheidung zwischen „Werkschutz“ und „Urheberschutz“ 
an. Während der Werkschutz – wie die Bezeichnung verrät – ein funktionsorientier-
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tes Sonderrecht verkörpert, das nicht in erster Linie auf die Interessen dessen Inha-
bers, sondern mehr auf das Produkt und dessen Schutzanforderungen fokussiert, 
stellt das Urheberschutzrecht ein dem Urheberpersönlichkeitsrecht ähnliches Persön-
lichkeitsrecht dar. Durch diese Unterscheidung käme es zu einer Trennung von wirt-
schaftlichen und ideellen Schutzpositionen am Werk, man könnte von einem „funk-
tionsorientierten Dualismus“ sprechen. Die enge Verbundenheit der Elemente und 
die gesetzliche Vorgabe, dass ideelle Belange generell geschützt werden, würden so 
aufgehoben.  

Ziel eines solchen Konzeptes ist es, Friktionen zwischen Verwertungs- und Per-
sönlichkeitsrechten möglichst zu vermeiden, indem Letztere nur solchen Werken 
zugute kommen, an denen faktisch auch schützenswerte Belange des Urhebers be-
stehen. Auf diese Weise kann einerseits verhindert werden, dass die fortschreitende 
Marginalisierung der Urheberpersönlichkeitsrechte auch den Schutz persönlicher 
Werke erfasst, und andererseits, dass unpersönliche, technisch-funktionale Werke in 
ihrer Verkehrsfähigkeit und Wertschöpfung durch persönlichkeitsrechtliche Restrik-
tionen belastet werden. In Bezug auf das Verhältnis beider Schutzrechte zueinander 
sprechen gute Gründe dafür – anders als nach dem strengen monistischen Prinzip –, 
von deren weitgehender Eigenständigkeit auszugehen. 

Der durch die systematische Trennung zum einen entstehende eigenständige „Ur-
heberschutz“ stellt wie das geltende Recht allein auf den Schutz des Urhebers ab. 
Dieses Recht wäre aufgrund seines eigenständigen Schutzzwecks ausschließlich auf 
den Schutz der persönlichen Beziehungen des Urhebers zum Werk zu begrenzen. 
Aufgrund der Ähnlichkeit zum geltenden Urheberrecht ist denkbar, das Urheber-
schutzrecht – abgesehen von der Extraktion der Verwertungsrechte – eng an die bis-
herige Konzeption des Urheberrechtsgesetzes anzulehnen. Wesentliche Elemente, 
wie etwa der auf personenbezogenen Aspekten basierende Werkbegriff, können so 
beibehalten werden. 

Dem – im vorliegenden Zusammenhang wesentlich bedeutsameren – Werk-
schutzaspekt sollte dagegen ein gegenüber der Rechtslage de lege lata modifizierter 
Grundansatz zugrunde gelegt werden. Das Recht zielt nicht in erster Linie auf einen 
möglichst umfassenden Schutz des Urhebers, sondern auf einen möglichst effektiven 
Schutz des Erzeugnisses ab. Hierdurch wird die Anpassungsfähigkeit des Schutz-
rechts an die individuellen Bedürfnisse gefördert. Im Vordergrund steht dabei neben 
einer funktionsorientierten Definition des Werkbegriffes und einer interessengerech-
ten Zuordnung des Rechts zu den Erbringern der maßgeblichen Leistungen, das Ziel, 
den Schutzumfang (also die Verwertungsbefugnisse relativiert durch inhaltliche und 
zeitliche Beschränkungen) durch eine Abwägung von Schutz- und Freihaltebedürf-
nis möglichst so differenziert bemessen zu können, dass die durch die Normen ver-
mittelte Einzelfallgerechtigkeit einerseits und die Rechtssicherheit andererseits in 
einem optimalen Verhältnis zueinander stehen.  

Skizziert wird hier ein Ansatz, der die Anforderungen an die Schutzfähigkeit nach 
dem Werkschutzkonzept gering hält, um pauschale, in einer relativen Vielzahl von 
Fällen ungerechtfertigte Ausgrenzungen von Erzeugnissen zu vermeiden. Dies 
könnte durch einen mehr oder weniger offenen Werkbegriff realisiert werden. Die 
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hiermit zunächst herbeigeführte Ausweitung des urheberrechtlichen Schutzgegens-
tandes wird sodann durch eine differenzierte Bestimmung des Schutzumfangs relati-
viert. Erreicht werden soll, dass zwar eine Vielzahl von Erzeugnissen dem Schutz 
zugänglich sind, dieser jedoch nur so weit geht, wie es die hieran bestehenden, 
schutzwürdigen Interessen erlauben.  

Ein Modell für eine derart veränderte Schutzumfangsbestimmung könnte darin 
liegen, aus verschiedener Sicht vergleichbare Konstellationen und/oder Erzeugnisse 
Fallgruppen zuzuordnen, in denen ein einheitlicher Schutzumfang gewährt wird. Die 
Fallgruppen unterscheiden sich hinsichtlich des Schutzumfangs, sodass ein mög-
lichst individuell angepasster Werkschutz gewährt wird. Welche Fälle einer Gruppe 
zugeordnet werden, könnte sich wiederum an Indizien orientieren, die eine antizi-
pierte Wertung über den jeweils zu gewährenden Schutzumfang rechtfertigen. Um 
ungerechtfertigte Ergebnissen in solchen Fällen zu vermeiden, in denen die für den 
Regelfall definierte Wertung nicht zutrifft, wäre denkbar, die Zuordnung zu einer 
Fallgruppe nur widerlegbar zu vermuten. Im gleichen Zuge würde durch die mit ei-
ner Regelvermutung einhergehende Beweislastverteilung gewährleisten, dass der 
Sonderfall nicht zur Regel wird. Denn auf ein generell nicht gegebenes Recht könnte 
sich nur berufen, wer sich gegen hierunter fallende Nutzungshandlungen gerichtlich 
wehrt und beweist, dass eine Abkehr von der Regel ausnahmsweise geboten ist. 

Alternativ könnte man über eine offene Schutzumfangsregelung, realisiert etwa 
durch eine Generalklausel, nachdenken. Allerdings wäre eine solche angesichts der 
hiermit einhergehenden Rechtsunsicherheit im Zweifel nicht praktikabel.  

Auf ähnlichen Regelungstechniken könnten auch alternative Ansätze für Zuord-
nungs- und Schutzdauervorschriften basieren. Im Zusammenwirken aller wesentli-
chen Rechtsfragen sollte schließlich erreicht werden können, dass Urheberrechte be-
darfs- und interessengerechter gewährt werden, als es das geltende Recht ermög-
licht. Hierin läge ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einem gerechten und ef-
fektiven Urheberrecht. 
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